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(4) Für die Feststellung und Bekämpfung übertragbarer 
Fischkrankheiten, Fischsterben und besonderer Gefahren der 
Fischbestände gelten spezielle Rechtsvorschriften.2

XI.
Fischfangbezirke

§17
(1) Zur Gewährleistung einer effektiven fischereilidien Nut

zung der inneren Seegewässer der DDR sowie der ordnungs
gemäßen Ausübung des Fischfanges werden diese in Fisch
fangbezirke (Anlage 2) gegliedert.

(2) Das Fischereiaufsichtsamt kann auf Antrag von FPG 
Fischfangbezirke oder Teile davon zu Intensivgewässem er
klären und diöse den FPG zur fischereilichen Nutzung über
tragen. Von den FPG ist vor Antragstellung die wasserrecht
liche Genehmigung beim zuständigen Organ der Gewässer
aufsicht einzuholen. In Intensivgewässern kann der Fischfang 
durch Dritte vom Fischereiaufsichtsamt eingeschränkt oder 
gänzlich untersagt werden.

XII.
Ordnung beim Fischfang

§18
(1) Fischfanggeräte müssen grundsätzlich einen Abstand 

von mindestens 300 m seitlich voneinander haben. Aalkorb
ketten sowie Angeln und Stellnetze aller Arten dürfen nur 
parallel zu Reusen, unter Beachtung des Mindestabstandes, 
eingesetzt werden. Vor den Reusenköpfen ist die Wasserfläche 
mit einem Radius von 300 m von solchen Fischfanggeräten 
frei zu halten. Diese Abstände gelten auch für die Ausübung 
der Garn- und Streuerfischerei. Über Ausnahmen entscheidet 
das Fischereiaufsichtsamt.

(2) Bügelreusen, die innerhalb der Gelege der Fischfang
bezirke oder vom Ufer aus mit einer Gesamtlänge bis zu 30 m 
aufgestellt werden, müssen einen seitlichen Abstand von min
destens 50 m haben.

(3) Fischfanggeräte dürfen nur bis zu einem Mindestabstand 
von 50 m zu den seitlichen Begrenzungslinien von Fahrwassern 
oder Kurswegen, die als solche gekennzeichnet oder bekannt
gemacht sind, aufgestellt oder eingesetzt werden. Das See
fahrtsamt kann in Abstimmung mit dem Fischereiaufsichts
amt Ausnahmen zulassen. Sie können mit Auflagen verbunden 
werden.

(4) Der Startpfahl von Kumm- und Bügelreusen muß gut 
sichtbar gekennzeichnet sein. Schwimmreusen müssen, sofern 
die Fangkammern (Kumm) schwimmende Fangvorrichtungen 
sind, am Anfang und Ende des Fanggerätes mit je einer Boje 
mit einem Durchmesser von mindestens 600 mm gekennzeich
net sein. Landlos gesetzte Reusen sind ebenso zu kennzeich
nen. Alle Arten von Reusen mit Schwimmwehren sind, sofern 
ihre Gesamtlänge 250 m übersteigt, auf der Hälfte des Fang
gerätes mit einer gleichgroßen Boje oder gleichartigen Vor
richtung zu kennzeichnen.

(5) Ohne Aufsicht zum Fischfang ausliegende Geräte müs
sen durch oberhalb der Wasserfläche an Startpfählen, Bojen 
oder an Schweken zu befestigende Tafeln bezeichnet werden. 
Diese Tafeln müssen mindestens 200 mm lang und 70 mm 
breit sein. Sie müssen die Bootsnummer in gut lesbarer 
Schrift tragen. Die Tafeln sind bei Kumm- und Bügelreusen 
am Startpfahl und bei der Eisfischerei mit Netzen und Hecht
angeln am ersten und letzten Eisloch anzubringen. Bei Stell-

2 Z. Z. gelten:
— die Verordnung vom 30. April 1959 zur Bekämpfung von Fischkrank

heiten (GBl. I Nr. 31 S. 516),
— die Tierseudhenverordnung vom 11. August 1971 (GBl. П Nr. 64 

S. 557),
— die Erste Durchführungsbestimmung vom 11. August 1971 zur Tier

seuchenverordnung (GBL П Nr. 64 S. 561),
— die Zweite Durchführungsbestimmung vom 3. August 1973 zur Tier

seuchenverordnung (GBl. I Nr. 45 S. 476).

netzen, Langleinenangeln und Kettenreusen sind die Netz
schwimmer oder die Schwimmer der Netzverankerungen mit 
der Bootsnummer dauerhaft und gut sichtbar zu kennzeich
nen.

(6) Fest verankerte Netze, Angeln und Kleinreusen sind an 
jedem Ende mit einer 1,5 m über die Wasseroberfläche hinaus
ragenden Boje zu kennzeichnen. Am äußersten Ende dieser 
Bojen sind je 2 rechteckige Fähnchen in der Mindestabmessung 
von 300 mm X 200 mm übereinander anzubringen. Bei der 
Stellnetzfischerei ist darüber hinaus beim Aussetzen von mehr 
als 10 Netzen in einer Länge jedes 5. Netz mit einer gleich
langen Boje zu kennzeichnen. An deren äußerstem Ende ist 
ein rechteckiges Fähnchen in der Mindestabmessung von 
300 mm X 200 mm anzubringen. Am Obersimm von Hering
stellnetzen müssen Schwimmkörper so angebracht sein, daß 
sie auf der Wasseroberfläche schwimmen und dadurch den 
Netzverlauf anzeigen.

(7) Während der Nachtzeit sind in unmittelbarer Nähe von 
betonnten Fahrwassern ausliegende Fischfanggeräte außer
dem an dem am weitesten zur Fahrwasserbegrenzung hin 
stehenden Markierungspfahl mit Reflexionsfolie zu kennzeich
nen. Die Art und Weise der Kennzeichnung wird durch das 
Fischereiaufsichtsamt in Abstimmung mit dem Seefahrtsamt 
festgelegt.

(8) Bei der Eisfischerei muß jedes Eisloch gut sichtbar ge
kennzeichnet sein.

§19
(1) In den Territorialgewässern und inneren Seegewässern 

der DDR bedarf das Besetzen von Kummreusen- und Bügel
reusenstellen sowie die Veränderung solcher Fangplätze der 
Genehmigung durch das Fischereiaufsichtsamt. Erteilte Ge
nehmigungen können entzogen werden, wenn Reusenstellen
— durch den Fischereiausübungsberechtigten nicht besetzt 

wurden oder
— aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen aufgehoben 

werden müssen.
(2) Reusenpfähle sind nach Beendigung der Fangsaison un

verzüglich aus dem Wasser zu entfernen. Angebrochene Reu
senpfähle dürfen nicht auf der Reusenstelle verbleiben. Sie 
sind durch den Fischereiausübungsberechtigten sofort zu ent
fernen.

(3) Das Fischereiaufsichtsamt kann auf Antrag zu den Be
stimmungen gemäß Abs. 2 Satz 1 Ausnahmen zulassen.

(4) Die Werbung und die sonstige Beseitigung von Wasser
pflanzen aus den Territorialgewässern und inneren Seege- 
wässem der DUR bedarf der Genehmigung durch das Fische
reiaufsichtsamt. Das gilt nicht für die Werbung angeschwemm
ter Wasserpflanzen und für die Beseitigung von Wasserpflan
zen im Zusammenhang mit Instandhaltungs- und Ausbau
maßnahmen.

XIII.
Kennzeichnung und Registrierung 

der Fischereifahrzeuge

§20
(1) Die Fischereifahrzeuge führen Erkennungsbuchstaben 

und -zahlen: Diese werden wie folgt erteilt:
1. für Fischereifahrzeuge der See- und Küstenfischerei 

durch das Fischereiaufsichtsamt,
2. für Fischereifahrzeuge der volkseigenen Fischfangbetriebe 

durch das Seefahrtsamt.
(2) Die Kennzeichnung und Registrierung der Fischereifahr

zeuge richtet sich nach den hierfür geltenden Rechtsvorschrif
ten.

(3) Jeder Eigentümer von Fischereifahrzeugen der See- und 
Küstenfischerei ist verpflichtet, den Kauf und Verkauf von 
Fischereifahrzeugen oder Veränderungen in der maschinellen 
Ausrüstung dem Fischereiaufsichtsamt unverzüglich zu mel
den.


